
Pflegeleistungen werden honoriert
Bereits im vergangenen 
Dezember stiess die Einführung
eines Betreuungs- und Pflege-
geldes bei den Landtagsabge-
ordneten auf vollste 
Zustimmung, Nun liegt die
Stellungnahmen zur Debatte
bei der ersten Lesung vor.

Von Heribert Beck

Die Liechtensteiner Altersvorsorge
soll in Zukunft verstärkt auf den drei
Säulen der Prävention, der häusli-
chen und der stationären Pflege ru-
hen.Während die stationäre Pflege im
Heim bereits heute finanziell und
strukturell gut aufgestellt ist, besteht
bei der Pflege zu Hause noch Nach-
holbedarf. Um diesen auszugleichen,
hat die Regierung dem Landtag im
Dezember 2008 ein Gesetz vorgelegt,
das die Einführung eines Betreuungs-
und Pflegegeldes für die hauswirt-
schaftlichen Leistungen und die Be-
treuung im eigenen Heim ermöglicht.
Die ursprünglich auf einem VU-Postu-
lat beruhende Vorlage des Ressorts
Soziales unter der Leitung von Regie-
rungsrat Hugo Quaderer stiess damals
bei den Abgeordneten aller drei Frak-
tionen auf vollste Zustimmung.

Angesichts der Bedeutung des Ge-
setzes kündigte Quaderer aber im
Rahmen der ersten Lesung an, in ei-
nigen Punkten weitere Abklärungen
zu treffen. Dies ist inzwischen gesche-
hen und die Stellungnahme der Re-
gierung liegt den Abgeordneten vor.

Bis zu 180 Franken pro Tag
Das Betreuungs- und Pflegegeld bei
häuslicher Betreuung soll künftig ma-
ximal 180 Franken pro Tag betragen
und wird je nach Betreuungs- oder
Pflegebedürftigkeit nach Leistungs-
stufen festgelegt. «Durch eine ange-
messene Entlöhnung der häuslichen
Betreuungs- und Pflegetätigkeit er-
folgt eine gebührende Anerkennung
dieser wertvollen Leistung in der Ge-
sellschaft», sagte die VU-Abgeordne-

Der Anspruch auf Betreuungs- und
Pflegegeld besteht ausserdem bereits
ab einer leichten Hilflosigkeit und
wird zusätzlich zur Hilflosenentschä-
digung ausgerichtet.

Weniger Heimplätze nötig
Das Betreuungs- und Pflegegeld wird
von den AHV-IV-FAK- Anstalten aus-
gerichtet. Sie arbeiten dabei eng mit
einer beim Verband der liechtenstei-
nischen Familienhilfen zu errichten-
den Fachstelle für häusliche Betreu-
ung und Pflege zusammen.

Die Kosten von geschätzten 5,5
Millionen Franken werden, analog
dem stationären Bereich, vom Land
und den Gemeinden zu je 50 Prozent
getragen. Ein Teil dieser Kosten wird

aber auch dadurch wieder einge-
spart, dass durch die vermehrte Be-
treuung in den eigenen vier Wänden
in einigen Jahren rund 30 stationäre
Heimplätze wegfallen werden. «Es
darf davon ausgegangen werden,
dass, langfristig gesehen, die Anzahl
der Fälle und die Kosten für die
Heimbetreuung stagnieren werden,
wenn die häusliche Betreuung und
Pflege strukturell und finanziell eine
wesentliche Stärkung erfährt», sagte
die Abgeordnete Marlies Amann-
Marxer im Dezember in diesem Zu-
sammenhang.

Der Landtag wird sich in seiner Ju-
ni-Sitzung in der zweiten Lesung mit
dem Betreuungs- und Pflegegeld be-
fassen.

Besserstellung der häuslichen Pflege: Bis zu 180 Franken soll das Betreuungs- und Pflegegeld für die Betreuung im 

eigenen zu Hause künftig betragen. Bild Bilderbox

te Marlies Amann-Marxer im vergan-
genen Dezember.

Vom neuen Betreuungs- und Pfle-
gegeld werden in Zukunft nicht nur
Liechtensteins Senioren profitieren.
Anspruchsberechtigt ist jede in Folge
Krankheit, Invalidität oder Geburts-
gebrechen betreuungs- oder pflegebe-
dürftige Person, sofern ein ärztlicher
Bericht vorliegt, dass die Betreuungs-
oder Pflegebedürftigkeit länger als ei-
nen Monat andauern wird. Damit er-
füllt die Vorlage ein zentrales Anlie-
gen,das der VU-Abgeordneten Jürgen
Beck im Rahmen der ersten Lesung
geäussert hatte: «Für den Betroffenen
ist es sekundär, was die Ursache einer
Pflegebedürftigkeit ist.Wichtig ist nur,
dass er Unterstützung bekommt.»


